
N en nfo rm u I a r fü r AD AC- A uto m o b i l- G I u b s p o rt-S I al o ms 20 1 4

Anschrift, Telefon- und Faxnummer des Veranstalters

AC Maikammer e.V. im ADAC

Friedhofstr. 112

67487 Maikammer

Nennung für Veranstaltung:

8. Slalomweekend , 17 . - 18. Mai neuer Messplatz Landau

Wird vom Veranstalter ausgefüllt!

Nennungseingang:

Klasse:

Start-Nr.

Nenngeld der Klassen 7 bis 9: ...........€
Nenngeld der anderen Klassen: ........€
Nenngeld: € ... .(pro zusätzl. Lauf)
Nenngeld: € ..... für Mannschaften

Nenngeld: Bar ! Bank ! Betrag: €

Führerschein: ! SY-Lehrgang mit Erfolg: n

DMSB-Lizenz-Nr:

Veranstaltungsausweis für ausländische staatsbürger n

Technische Abnahme: Ll Klasse:

Fahrer

Name, Vorname:

Straße, Nr. :

PLZ, Wohnort:

Ortsclub:

Email:

Geb.-Datum:

Lizenz-Nr.:

ADAC-Mitglieds.-Nr.:

Telefon:

Mobil:

Datum:

Doppelstarter: la[/ Nein f] Rookie-Wertung: Jaf[ Nein I

Zutreffendes unbedingt ankreuzen!
ü is wirO versichert, däss der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeug ist

Ü Fahrer ist nicht Eigentümer des einzusendenden Fahrzeuges'

Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte Verzichtserklärung ab'

Bei nicht zutreffender Angabe stellt der Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis vonjeglichen Ansprüchen des Fahr-

zeugeigentümers frei, außer bäi schäden aus der verletzung des Lebens, dÄs Korpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsä2lichen oder

fahr-lässigen pflichtverletzunj - auch eines gese?licherr Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen,

und außer bei sonstigen schäden, die auf einer vorsätztichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder

eines Erfüllungsgehilien des enthafteten Personenkreises - beruhen'

Diese Freistellung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahzeuge, den

eigenen Hetfern auf scnaoen, Je im 7l.ot."iltäng mit_den slalomwettbewetli t,r3]lli9:-1:-119111"^-"-ll)entstehen und bei AnsprÜchen

Fahrzeug

Hersteller.

Hubraum:

Fahrgestell-Nr.

Sonstiges:

Originaldaten werden bei der Technischen Abnahme kontrolliertl

Tvp:

ccm Kfz.-Kennzeichen:

Wagenpaß:

Fahrzeugbrief:

Kl. 1

s -1,4

t--l

KL2
S -1,8n

Kt.3
S Ü1,8

t--l

Kl.4
v -1,4n

Kt.5
V -1,8

t-l
Kt.6

V ü1,8

t--l

KL7
SYn

Kt.8
MXs S

l-t
Kt.9

MXs Vn
Kt. 10
cup

t-_l

Kt. 11

GL-19

t-t

Kt.12
GL Ü20

t--l

;;ä;il;;; ä;";; ;; bteiten auf Schäden, diö im Zusammenhang mit der veranstaltung insgesamt enistehen.



A llgem e i ne Vertragserkl äru n g der Fa h rer
Fairer müssen Talsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes ( Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.) die das Vertragsverhältnis mit dem

Veranstatter berühren oder einen Schadensersazanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen.

Die Fahrer versichern, dass
- die im Nennformular gemachten Angaben richtig und vollständig sind, der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Slalomwettbewerbe

gewachsen ist,
- das Fahrzeug in atlen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht und das Fahrzeug in allen Teilen durch den Technischen Beauftragten

untersucht werden ka nn.
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der ieweiligen Veranstaltung einsetzen werden.

Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass
- sle von der ADAC-Grundausschreibung Automobil-Clubspott-Slaloms des ADAC Pfalz, den besonderen Serien-Bestimmungen, der

V e ra nstaltu n gsa u ssch re i b u ng u n d
den evtl. Zusatzbestimmungen Kenntnis genommen haben,

- sle dlese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden,

- diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärung in dieser Nennung mit ihrer Zustimmung Bestandteil des Veftrages mit dem Veranstalter

werden,
- die Veranstatter berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei VerstÖßen gegen die spoftlichen Regeln, spoftgesetzlichen

Bestimmungen und veftraglichen Pflichten - wie in den Reglements, Ausschreibungen und sonstigen Bestimmungen vorgesehen - festzusetzen.

- Sie bestätigen mit ihrer IJiterschflft dass sle diese Regetungen anerkennen und die Durchführung der Kontrollen bei Wettbewerben und außerhalb

d es Wettka mpfe s u nterstüzen w erd en.
Erktärungen der Fahrer zum Aussch/uss der Haftung
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstattung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantvvoftung für alle von ihnen oder dem

von ihnen benutzten Fahneug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbaft wird. Die Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den

Verzicht auf Ansprüche jeder Aft für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen

a die FlA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Spaft Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer,

Generalsekretäre,
a den ADAC, die ADAC-Regional-Clubs, den Promotor/Serienorganisator,
a den Veranstalter, die Spoftwafte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der

Veranstaltung in Verbindung stehen,
a den Straßenbautastträger, sowejt Schaden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht

werden, und
a die Effültungs- und verrichtungsgehitfen aller zuvor genannten Personen und ste|len
außer für Sciaden aus der Verlätiung däs Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines

gesetzlichen Veftreters oder eines Ertüilungsgehilfen des enthafteten Persanenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
-oder 

grob fahrtässigen pflichtverletzung - auch eines gesetztichen Veftreters oder eines Effüilungsgehiffen des enthafteten Personenkreises - beruhen; gegen

a die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,

a den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer
verzichten {ie auf Ansprüche jeder Aft fir Schäden, die im Zusammenhang mit dem Slalomwettbewerb (Training, Weftungsläufe, etc.) entstehen, außer für

Schäden aus der Verietzung des Lebens, des Körpers oder cler Gesundheit, die auf einer vorsählichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung - auch eines

gesetzlichen Vertreters odeieines Efiüttungsgehitfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
-oder 

grob fahrtassigen pftichtverletzung - auch eines gesetztichen Veftreters oder eines Effüilungsgehiffen des enthafteten Personenkreises - beruhen.

Der iaftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung ailen Beteiligten gegenüber wirksam.

Der Haftu-ngsverzicht gilt fur Anipruche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch

außeweftrajlicher Haiung und äuch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender

H aftu n g sa u ssch lussk/ause/ u n berü h ft .
tm Falte einer im Laufe der Veranstattung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die automobilspoftliche

Taugtichkeit auf Dauer oder vorübergeheid in Frage stellen können, entbindet der/die lJnterzeichnende atte behandelnden Ärzte - im Hinblick auf das sich daraus

untjr Umständen auch für Ditte erglebende Sicherheitsrisiko - von der ärzttichen Schweigepflicht gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwotTlicher Stelle

tätigen Offizieilen.
Mit Abgabe der Nennung nimmt der Halter/Fahrer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko-

und lnsassen-lJnfail-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht gewähft wird. Er verpflichtet sich, auch den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs

davon zu unterrichten.

oft Datum U n te rsch rift der ge setzl i ch e n V eftrete r

Name des Fahrers in Blockschrift und Unterschrift

Verzi chtserk lä ru ng des F ah rze ugei gentü m ers
(Nur effordertich, wbnn der Fahreinicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ai siehe Vorderseite der Nennung)

lch bin mit der Beteitigung des in der NenÄung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche ieder
Art für schäden, die im zusammenhang mit der veranstaltung entstehen, und zwar gegen

a die FlA, den DMSB, die Mitgliedsorg;nisationen des DMSB, die Deutsche Motor Spott Wittschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer'

Generalsekretäre,
. den ADAC, die ADAC- Regional-Clubs, den Promoter/Serienorganisator,
a den Veranstafter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der

V e ra nsta ltu ng i n Verb i nd u ng stehen,
) den Straßenbaulasfträger, ioweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht

werden, und
a die Effüllungs- und verrichtungsgehilfen atler zuvor genannten Personen und stellen

außer für Scn]den aus der vertät/ung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsatzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines

gesetzlichen Veftreters oder eines E-rtültungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen

äder grob fahrlässigen pftichtverletzung - auch eines gesetztichen Veftreters oder eines Efiüilungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen; gegen

a cji;Fahrer, Mitfahrer, Halter, Eigentimer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und

der anderen Teilnehmer sowie-gegen clen/die Bewerber, Fahrer, Mitfahrer des von mir zur veffügung gestellten Fahrzeuges (anderslautende

besondere Vereinbarungen ,riscne, Eigentümer, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) verzichte ich auf Ansprüche ieder Aft für Schäden, die im

Zusammenhang mit deÄ Statomwettbew-erben (Training, Weftungstäufen, etc.) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des

Körpers oder där Gesundheit, die auf einer vorsatztichen oder fahrtässigen Pftichtverletzung - auch eines gesetzlichen Veftreters oder eines

Ertülungsgehitfen des enthaiteten personen|aeises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-

sigen citiintvertetzung - auch eines gesetztichen Veireters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.

De,r- Haftungsverzicht gilt fur ansp/ucne äus jegtichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus veftraglicher als auch

außervertragicher Hatting und aüch far Anipiuche aus unerlaubter Handtung. Stiltschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender

V erzicht se rhl aru ng u n berü hft

OrVDatum Unterschrift Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift


